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STATUTEN DES KLEINTHEATERS  GRENCHEN

Rechtsform

Art.1

Unter  dem  Namen  "Kleintheater  Grenchen"  besteht  ein Verein  im Sinne  von Art.  60 ff. ZGB mit

Sitzin  Grenchen.  DerVerein  ist  parteipolitisch  und konfessionell  neutral.

Ziele  und  Tätigkeiten

Art.  2

1. DerVereinunterhältdasKleintheaterGrenchen,indemereinabwechslungsreicheskultu-

rellesAngebotim  Bereich  KIeinkunstverwirklicht.

2. DerVereinfördertfernerAktivitäteninverschiedenenkuIturelIenBereichen.

3. DerVereinarbeitetmitlnstitutionenzusammen,diegIeicheoderähnlicheZieIeverfoIgen.

Mitgliedschaft

Art.  3

1. MitgIieddesVereinsKleintheaterGrenchenkannwerden,werdieStatutendesVereins

KleintheaterGrenchen  anerkennt:

a)  NatürIichePersonennachErreichendes16.Altersjahres

b) Juristische  Personen

c) oderwerdieEhrenmitgIiedschaftverIiehenerhaItenhat.EineEhrenmitgIiedschaft

kann  verliehen  werden  an natürliche  Personen,  die sich  in besonderem  Massefürden

Verein  eingesetzt  haben  und während  mindestens  10 Jahren  Mitglied  des  Vereins  sind

oderwaren.

2. DieAufnahmeerfoIgtdurcheinenBeschlussdesVorstandesundaufGrundderBestäti-

gung  der  MitgIiederversammIung.  Die Ehrenmitgliedschaftwird  vom  Vorstand  verliehen.

3. DerAustrittistaufEndedesVereinsjahresmögIichundistdemVorstandschriftIichmit-

zuteilen.  DasVereinsjahr  beginntjeweils  am 1.7. und endetam  30.6. desfolgenden  Jahres.

4. DerAusschIusseinesMitgIiedeserfoIgtdurcheinenBeschIussdesVorstandesundauf

Grund  der  Bestätigung  der  Mitgliederversammlung.

5. AIIeMitgliederhabendasaktiveundpassiveWahIrecht,dasRechtaufRedeundAntrags-

stellung  an der  MitgIiederversammIung.



6. JedesMitgIiedistverpflichtet,seinenJahresbeitragzubezahlen.EhrenmitgIiedersind
vom  Jahresbeitrag  befreit.

Organisation

Art.  4

Organe  des  Vereins  sind:

a) dieMitgIiederversammIung

b) derVorstand

c) die Rechnungsrevisoren

Die  MitgliederversammIung

Art.  5

1. DieMitgIiederversammIungistdasobersteOrgandesVereins.

2. SieistdasDiskussions-,lnformations-undMeinungsbiIdungsforumdesVereins.

Art.  6

Die MitgIiederversammIung  beschliesst  übersämtliche  Entscheide,  die die Statuten  nicht
dem  Vorstand  zuweisen:

1. DieGenehmigungdesProtokollsderIetztenMitgIiederversammIung

2. AbnahmederJahresberichte

3. AbnahmederJahresrechnung

4. FestsetzungdesMitgIiederbeitrages

5. WahldesVorstandesunterVorbehaltvonArt.8Absatz2undderRevisoren

6. BestätigungdesPräsidentenoderderPräsidentin

7. Änderungen  derStatuten

8. AufnahmeundAusschIussvonMitgIiedern

9. AuflösungdesVereins

Art. 7

1. EsfindetmindestenseineordentlicheMitgliederversammIungimJahrstatt.Diesehatim
3. Quartal  des Kalenderjahres  zu erfolgen.



2. DieEinIadungerfolgtschriftlich.Siemussmindestens14TageimVorausandieMitglieder

verschicktwerden  und  Ort,  Zeit  und  die  Traktanden  enthalten.

3. DerVorstandkannweitereMitgIiederversammIungeneinberufen.AufschriftIichesBe-

gehren  von  10%  der  Mitglieder  ist  eine  MitgliederversammIung  einzuberufen.  Diese  hat

innert  3 Wochen  nach  der  Einberufung  stattzufinden.

4. AnträgevonMitgliedernandieMitgIiederversammlungsinddemVorstand10Tagevor

dem  Termin  der  MitgliederversammIung  einzureichen.

5. JedesMitgIiedhateineStimme.DieBeschlüssewerdenmitdemeinfachenMehrder

Stimmen  derAnwesenden  erfasst.  Eine  Zweidrittelmehrheit  derAnwesenden  ist  notwen-

dig  für  Statutenänderungen,  Ausschlüsse  und  für  die  Auflösung  des  Vereins.

Der  Vorstand

Art.  8

1. DerVorstandbestehtausmindestens5Mitgliedern.

2. EinVorstandsmitgIiedkannvonderKuIturkommissionderStadtGrenchengestelltwer-

den.

3. DerVorstandkonstituiertsichseIbst.

4. DieAmtsdauerderVorstandsmitgIiederbeträgtzweiJahre.DieWiederwahIistmögIich.

5. DerVorstandistbeschIussfähig,wenndieHäIfteseinerMitgIiederanwesendist.

6. DerVorstandistfürdieGeschäftsführungverantwortIich.

7. DerVorstandistfürdiePIanungunddieUmsetzungdesjeweiligenSaisonprogrammes

verantwortlich.

8. DerVorstandwirddurchdenPräsidentenoderdiePräsidentinschriFtlichzudenSitzungen

eingeladen,  so oft  es die  Geschäfte  erfordern.  Auf  Begehren  von  zwei  Mitgliedern  muss

innerteinerWocheeineSitzung  stattfinden.  Die Einladung  erfolgtjeweiIseineWochevor

der  Sitzung.

9. ÜberdieSitzungwirdeinBeschlussprotokoIIgeführt.

10.  SämtlicheBeschIüssewerdenmiteinereinfachenMehrheitgefasst.

Art.  9

Die Befugnisse  des  Vorstandes  sind:

1. DieFührungdesKIeintheatersinallentechnischen,finanzieIlenundkünstlerischenBe-

langen



2. DieVertretungdesVereinsnachaussen

3. VollzugderdurchdieMitgIiederversammIunggefasstenBeschlüsse

4. SteIIenvonAnträgenandieMitgliederversammlung

5. Einsetzung  von Fachgruppen

6. Programmgestaltungund-umsetzungimRahmendesgenehmigtenBudgets

7. FestsetzungderTraktandenlistefürdieMitgliederversammlung

8. VerIeihungderEhrenmitgIiedschaft.

Die Revisoren

Art.10

Die Generalversammlung  wählt  jährlich  zwei  Rechnungsrevisoren,  die nicht  gleichzeitig  dem

Vorstand  angehören  dürfen.  Die Rechnungsrevisoren  müssen  nichtVereinsmitgIiedersein.Sie

haben  jährlich  auf  die ordentliche  MitgIiederversammIung  hin die Rechnungsführung  des Kas-

siers  zu überprüfen  und der  MitgIiederversammlung  Bericht  und Antrag  zu erstatten.

Anstelle  von natürlichen  Personen  kann  die Generalversammlung  eine  RevisionsgeseIIschaft

wählen.  Diese  hat  jährlich  auf  die ordentliche  MitgliederversammIung  hin die Rechnungsfüh-

rung  zu überprüfen  und der  MitgIiederversammlung  Bericht  zu erstatten.

Finanzen

Art.  11

Das Kleintheaterwird  finanziert  durch

a)  BeiträgederStadtGrenchenundweitereKuIturförderbeiträgeo.ä.

b) Mitgliederbeiträge

c) Ticket-  und Aboverkäufe

d) Sponsoringbeiträge

e) Spenden  und Legate

Art.  12

DerVorstand  verfügt  über  die  Ausgabenkompetenz  bezüglich  der  Gelder  des  Kleintheaters.

Erforderlich  ist  der  Entscheid  der  Mehrheit  der  anwesenden  VorstandsmitgIieder.

Art.  13

Die Höhe  der  Mitgliederbeiträge  wird  jährlich  an der  Mitgliederversammlung  festgelegt.



Art.  14

FürVerbindIichkeiten  desVereins  haftetausschIiessIich  dasVereinsvermögen.

Art.  15

Das Rechnungsjahristidentisch  mit  dem  Vereinsjahr.

Art.  16

Die Betriebsrechnung  wird  nach  derinternen  Revision  der  Finanzverwaltung  der  Einwohner-

gemeinde  vorgelegt.

Art.  17

Das Vereinsvermögen  geht  bei einer  allfälligen  Vereinsauflösung  an die Stadt  Grenchen  über.

Es wird  zu einem  ähnlichen  Zweckin  Verwahrung  genommen.

Die vorhandenen  Akten  und Unterlagen  werden  zu Handen  einer  Nachfolgeorganisation  dem

StadtarchivzurVerwahrung  übergeben.

Inkrafttreten

Art.  18

Diese  Statuten  treten  mit  Annahme  durch  die MitgIiederversammlung  vom  17. August  2023in

Kraft  und ersetzen  sämtliche  älteren  Fassungen.

Grenchen,  17. August  2023

Monika  Mengisen

Co-Präsidentin

Sabine  Hofer

Co-Präsidentin

Riccarda  Kummer

Protokollführerin


